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1. Planungsgrundlagen

Fir die Stadt Neuminster gilt der Flachennutzungsplan 1990, der im Jahre 1992 wirksam wurde
und das jetzt Uberplante Gelédnde im vorderen Bereich am Roschdohler Weg als Griinflache mit
der Zweckbestimmung Sportplatz und im hinteren Bereich angrenzend an den Eichhofweg als
Versorgungsflache ausweist. Zu diesem Flachennutzungsplan sind zwischenzeitlich diverse Ande-
rungen vorgenommen worden.

Um im Parallelverfahren gemal3 § 8 Abs. 3 BauGB den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
218 ,,Roschdohler Weg / Eichhofweg* mit der Festsetzung eines Sondergebietes aufstellen zu
konnen, ist die 33. Anderung des Flachennutzungsplanes erforderlich. Durch diese Flachennut-
zungsplanénderung wird dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB Genlige getan.

Fir die Stadt Neuminster besteht ein festgestellter Landschaftsplan, der flr das fragliche Gelande
Bestandsdarstellungen als Grinflache ,,Sportplatzanlage* sowie als Flache fur Ver- und Entsor-
gungsanlagen enthalt. Eine Anpassung dieser Darstellungen an die gednderte Planung ist im Rah-
men der Fortschreibung des Landschaftsplanes vorgesehen.

Zur Erlauterung weiterer Einzelheiten wird auf die Begriindung zum Bebauungsplan Nr. 218 hin-
gewiesen.

2.  Geltungsbereich und Bestandsbeschreibung

Der Geltungsbereich der 33. Anderung des Flachennutzungsplan kann dem dieser Begriindung
vorausgehenden Ubersichtsplan entnommen werden; seine Umgrenzung lasst sich wie folgt be-
schreiben:

Eichhofweg, Slidgrenze der Grundstticke Eichhofweg 7 (Flurstiick 183) und Roschdohler
Weg 10 Flursttick 182), Roschdohler Weg, Nordgrenze des Sportplatzes sowie ein Teilbe-
reich der vorhandenen Stellplatzanlage am Roschdohler Weg in einer Tiefe von ca. 20 m.

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Einfeld der Stadt Neumiinster am westlichen Stadtrand, westlich
des Roschdohler Weges (Kreisstral3e 8) und des Schulzentrums Einfeld sowie nérdlich des Sport-
platzgeldndes des TS Einfeld.

Im norddstlichen Teil des Plangebietes befinden sich dffentliche Parkplétze, die jedoch nur spora-
disch im Zusammenhang mit den umliegenden Einrichtungen (Sportplatz, Schulzentrum) genutzt
werden. Die Parkplitze sind nur zum Teil befestigt. Das restliche Gelénde ist brachgefallen. Uber
die Flache verlaufen Trampelpfade, die v.a. als Verbindung vom Neubaugebiet am Christian-
Balzersen-Weg zum Schulzentrum und zu den Sportflachen dienen.

Unmittelbar ndrdlich des Plangebietes zwischen Eichhofweg und Roschdohler Weg befinden sich
einige Wohngebaude.

Aulier den Sportplatz- und Schulflachen ist die gesamte weitere Umgebung im Flachennutzungs-
plan als Wohnbaubereich dargestellt. Weiter im Osten beginnt die freie Landschaft mit landwirt-
schaftlich genutzten Flachen. Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes ,,Stadtrand Neumunster*
verlauft einige 100 Meter westlich des Plangebietes.

Die Flache des Plangebietes umfasst rd. 5.200 m? (= rd. 0,52 ha).

-4 -



3. Planungsziele / Planungsinhalte

Das ursprunglich vollstandig im Eigentum der Stadt Neumunster befindliche Gelande nérdlich der
Sportplatzflachen am Roschdohler Weg liegt derzeit zu einem tberwiegenden Anteil brach. Bei
der Aufstellung des Flachennutzungsplanes Anfang der 90er Jahre war fur den hinteren westlichen
Bereich am Eichhofweg die Darstellung einer Versorgungsflache vorgesehen worden, weil ange-
dacht war, hier einen zweiten Bauhof fir die Stadt Neumdinster zu errichten. Ein Bedarf an dieser
Versorgungsflache ist jedoch, wie sich zwischenzeitlich erwiesen hat, nicht gegeben. Auch eine
Erweiterung der Sportplatznutzung, die fur den 6stlichen Plangebietsteil dargestellt ist, ist nicht
mehr Bestandteil der stadtischen Planungstiberlegungen. Das Gelédnde kann also insgesamt einer
anderweitigen Nutzung zugefiihrt werden.

Die Nahversorgung der Bevolkerung im Stadtteil Einfeld wird gegenwartig durch einen Edeka-
Frischemarkt an der DorfstralRe gewéhrleistet. Dieser Markt verfiigt an seinem vorhandenen
Standort Uber eine Verkaufsflache von rd. 600 m?; auf dem rd. 2.000 m2 groRen Grundstiick ste-
hen rd. 25 Kundenparkplatze zur Verfugung. Diese sehr begrenzten Grundstticksverhéltnisse las-
sen eine bedarfsgerechte Betriebserweiterung nicht zu; angrenzende Grundsttick fur eine Arron-
dierung stehen nicht zur Verfiigung. Es ist daher eine Verlagerung des Marktes auf das Geléande
im Plangebiet vorgesehen,; hier soll ein neuer, heutigen Anforderungen entsprechender Frische-
markt mit einer Verkaufsflache von 1.200 n? errichtet werden. Dieser Standort ist nicht nur mit
dem Pkw, sondern auch ful3laufig aus dem Stadtteil Einfeld gut erreichbar. Andere, vergleichbar
geeignete Standorte stehen im zentralen Bereich des Stadtteils Einfeld nicht zur Verfigung.

Die Stadt Neumunster unterstiitzt das Bemuhen des Betriebes um einen neuen, zukunftsféahigen
Standort, da mit der geplanten Betriebsverlagerung und -vergrof3erung ein Beitrag zur Sicherung
und zum Ausbau der stadtteilbezogenen Nahversorgung geleistet wird. Um diese Planungsziele
verwirklichen zu kénnen, muss eine Flachennutzungsplanidnderung durchgefthrt werden, die eine
Sonderbauflachen mit der Zweckbestimmung ,,groR3flachiger Einzelhandel” darstellt, damit der
Bebauungsplan im Parallelverfahren entsprechende Festsetzungen treffen kann.

Da es sich lediglich um die Verlagerung eines bereits bestehenden Marktes handelt, geht die Stadt
Neumdunster davon aus, dass die Errichtung dieses neuen Einzelhandelsgeschéftes fiir die Innen-
stadt und die sonstigen Einkaufsbereiche wettbewerbsmaRiig unproblematisch ist und somit nicht
zu einer Schadigung bestehender Versorgungsstrukturen fiihren wird. Aus der folgenden Uber-
sichtskarte Uber die Verteilung der Nahversorgungsstandorte im Neumdinsteraner Stadtgebiet ist
eindeutig ersichtlich, dass der nordliche Stadtteil ohne eine entsprechende Nahversorgungseinrich-
tung fir die tagliche Bedarfsdeckung unterversorgt wére. Der EDEKA - Markt stellt die einzige
Lebensmitteleinzelhandelseinrichtung fur diesen Stadtbereich dar. Die vorgesehene Erweiterung
hat wegen der Entfernung zu den anderen Standorten und zur Innenstadt keine markt- und wett-
bewerbsrelevanten Auswirkungen.

Auf der anderen Seite soll dieser Standort gefestigt und geschutzt werden, damit die Versorgung
des Stadtteils Einfeld mit seinen knapp 8.000 Einwohnern in fuBlaufiger Entfernung - gerade auch
fur &ltere oder nicht mobile Mitburger - erhalten bleibt. Dem Einzelhandelsbetreiber muss es még-
lich sein, seinen Markt wettbewerbstechnisch auf einen modernen Standard zu bringen, damit es
nicht durch Kundenabwanderungen in modernere Méarkte zur SchlieBung dieses Stadtteilgeschaf-
tes kommt. Dies soll durch die Bereitstellung eines Ersatzstandortes fiir eine moderne Neuerrich-
tung des Marktes ermdglicht werden.
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Ubersichtskarte: Verteilung der Nahversorgungsstandorte im Neumiinsteraner Stadtgebiet

STANDORTE DER
NAHVERSORUNG

& Standort
Einzugsbereich 400 m Lufiinie

Einzugsbereich 800 m Luftiinic

Ty =

e

Auch die nachfolgende Auflistung der im ndrdlichen Stadtbereich von Neumiinster vorhandenen Nah-
versorgungsbetrieb macht deutlich, dass der vorhandene und nur zu verlagernde Einzelhandelsmarkt in
Einfeld die VVersorgungsstrukturen in Neumiinster selbst nicht wesentlich beeintrachtigt.

Nr. || Standort | Betreiber | VKFin m2ca. | Anmerkungen

1 Dorfstr. 41 Edeka 600 zu verlagernder Standort

2 Kieler Str. 385 Penny 700 in Kombination mit Baumarkt u. Getrdnkemarkt
Baeyerstr. 1 Edeka 2.800 "A&B-Center", weitere Einrichtungen u.a.: Ge-

3 Aldi 800 trankemarkt, Drogeriemarkt, Textildiscounter,

! Schuhdiscounter, Restpostenmarkt
4 Stoverweg 2 Lidl 700 Einzelstandort Ecke Kieler Str.
5 Wilhelminenstr. 42 Edeka 200 Ié:g;:]r? Zentrum Tungendorfs, Erweiterung

Die aufgefuhrten Markte Nr. 2 bis 5 liegen mit vergleichbaren Verkaufsflachengrofien wesentlich
dichter an der Innenstadt. Sie versorgen wegen der zu grofRen Entfernung (ca. 2 - 3 Km) aber den
zentralen Bereich des Stadtteils Einfeld nicht mit. Eine Uberschneidung der Versorgungsbereiche
ist eher im nordwestlichen Bereich des Stadtteils Tungendorf gegeben; im Interesse einer woh-
nungsnahen Versorgung der Bevolkerung in allen Stadtteilen kann diese Uberversorgung aber
nicht durch eine denkbare SchlieBung des Marktes in Einfeld kompensiert werden.

Da die Erhohung der Verkaufsflachen nach Neuerrichtung des Einzelhandelsgeschéftes und die
Verbesserung der Stellplatzsituation im wesentlichen nur zur verbesserten, modernisierten Prasen-
tation des Geschéftes beitragt, hat diese Standortverlagerung absehbar keine neuen zusétzlichen
versorgungsrelevanten Planungsauswirkung auf die aus der Aufstellung ersichtliche Nahversor-
gungssituation im Norden der Stadt Neumtnster. Fur den Einzelhandel soll im Bebauungsplan
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eine maximale Verkaufsflache von 1.200 m? und eine Beschrankung auf nahversorgungsrelevante
Warensortimente festgeschrieben werden, damit an dem Standort nur ein entsprechendes Angebot
entstehen kann. Mit dem Neubau und der dadurch bedingten Verlagerung des Marktes werden
neben der Starkung der Nahversorgung auch Arbeits- und Ausbildungsplatze im Stadtteil gesi-
chert und eventuell auch neu geschaffen, da eine etwas groRRere Verkaufsflacheneinheit als an dem
bisherigen Standort entstehen soll.

Um dafiir zu sorgen, dass tatsachlich keine Schadigung fiir die innerstadtischen Einzelhandelsbe-
triebe eintritt, soll der Bebauungsplan die maximal zuléssige Grof3e des Non-Food-Artikel-
Bereiches regeln. So kann sichergestellt werden, dass ausschlieBlich ein Verbrauchermarkt fiir den
taglichen Bedarf entsteht, in dem nur wenige innenstadtrelevante Non-Food-Artikel verkauft wer-
den.

Der derzeitige Standort des Lebensmittelmarktes an der DorfstralRe mit seiner Grundstticksflache
von rd. 2.100 m? eignet sich potentiell fiir eine Wiedernutzung durch ein ergédnzendes Angebot im
Bereich der Nahversorgung, z.B. durch einen Drogerie- oder Getrankemarkt 0.a.; hierdurch kann
sich die Versorgungssituation im Stadtteil weiter stabilisieren. Alternativ ware auch eine Umnut-
zung des Grundstlickes durch eine Wohnbebauung denkbar. Eine Einzelhandelseinrichtung mit
schadigenden Auswirkungen auf andere Versorgungszentren wird sich hier auch angesichts der
eingeschrankten Grundstticksverhaltnisse nicht etablieren kénnen.

Zur Beurteilung der Immissionssituation wurde bereits ein Immissionsschutzgutachten zu der Pla-
nung erstellt (Wasser- und Verkehrskontor Neumdinster, Mai 2006), dessen Ergebnisse in die
vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 218 eingeflossen sind. Der Bebauungsplan
setzt fir den Fall, dass die Marktoffnungszeiten sich auf den Zeitraum vor 7.00 Uhr und / oder
nach 20.00 Uhr ausdehnen, als aktive SchallschutzmaRnahme eine 2,0 m hohe Larmschutzwand
am Nordrand des Grundstiickes entlang der Stellplatzanlage fest. Offnungszeiten vor 6.00 Uhr
und nach 22.00 Uhr sind nicht zuldssig. Damit ist dann ausreichender Larmschutz zur Wahrung
gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse insbesondere fiir die nérdlich angrenzenden Wohnge-
baude geschaffen. Auf das zum Bebauungsplan erstellte schalltechnische Gutachten, wird verwie-
sen. Im Ubrigen wird auch auf die Ausfilhrungen im Umweltbericht (Teil 11 dieser Begriindung)
verwiesen.

Die Ausweisung der notwendigen Stellplatze erfolgt ebenfalls im Bebauungsplan Nr. 218. Die Er-
schlieung der Stellplatzanlage des Einzelhandelsbetriebes und des Zulieferungsbereiches soll aus-
schliellich Gber den Roschdohler Weg (Kreisstra3e 8) erfolgen. Das Grundstick liegt innerhalb
des Ortsdurchfahrtsbereiches der KreisstralRe 8, so dass Anbau- und Zufahrtsverbote nicht zu be-
achten sind.

4. Landschaftspflegerische Uberlegungen

Der entlang des Eichhofwegs vorhandene stralenbegleitende und gem. § 15b LNatSchG ge-
schitzte Knick wird nicht beseitigt und soll erhalten bleiben.

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich eine Brachflache, die derzeit langer als 5 Jahre
brach Ilegt und 5|ch auBerhaIb der im Zusammenhang bebauten Ortstelle befindet. Dwﬂaeh&st
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Dartiber hinaus ist aufgrund der Darstellungen mit erheblichen Beeintrachtigungen des Natur-
haushalts und des Landschaftsbildes im Sinne der sog. ,Eingriffsregelung‘ zu rechnen (insbeson-
dere Bodenversiegelungen), die im Rahmen der Abwéagung aufgrund der tiberwiegenden Pla-
nungsziele hingenommen werden, aber auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung auch entspre-
chend ausgeglichen werden mussen.

5.  Ver- und Entsorgung, Altlastenverdachtsflachen, Denkmalpflege

Die Ver- und Entsorgung des Grundstlickes im Plangebiet muss neu hergestellt werden. Ein mog-
licher Anschluss der notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen an entsprechende Einrichtungen
im Roschdohler Weg wird im weiteren Planungsverlauf mit den zustédndigen Ver- und Entsor-
gungstragern geklart werden.

Das Schmutzwasser soll iber das vorhandene Kanalisationsnetz der Klaranlage zugefiihrt, das
Niederschlagswasser auf dem Grundstiick versickert werden. Einzelheiten zu den erforderlichen
Vorkehrungen sind im weiteren Planungsverlauf mit dem stadtischen Fachdienst Tiefbau zu kla-
ren.

Auf die entsprechenden Ausfiihrungen in der Begriindung zum Bebauungsplan Nr. 218 wird hier-
Zu verwiesen.

Vorbelastungen des Grundstuickes durch mégliche Altlasten, Altablagerungen oder Kampfmittel
sind derzeit nicht bekannt. In diesem Gebiet sind jedoch laut Aussage des Innenministerium des
Landes Schleswig-Holstein, Amt fur Katastrophenschutz, - Kampfmittelrdumdienst -, Kampfmit-
tel nicht auszuschlieRen. Vor Beginn von Bauarbeiten ist die Flache auf Kampfmittel untersuchen
zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das

Amt flur Katastrophenschutz
Dusternbrooker Weg 104
24105 Kiel

durchgeflhrt. Der Bautrager muss sich friihzeitig mit dem Kampfmittelrdumdienst in Verbindung
setzen, damit Sondier- und R&ummalinahmen in das Bauvorhaben einbezogen werden kdnnen.

Baudenkmalpflegerische Belange werden nach derzeitigem Kenntnisstand durch die Planung nicht
beruhrt.

Neumiinster, den 08. Mai 2007
Fachbereich 1V

- Fachdienst Stadtplanung -

Im Auftrag

(Heilmann)

Der Planentwurf wurde bearbeitet durch:
Gosch-Schreyer-Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Bad Segeberg
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Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumiinster

1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungs-
verfahren dem Entwurf des Bauleitplanes eine Be-
grindung beizufiigen. Der Umweltbericht bildet einen
gesonderten Teil der Begriindung, in dem entspre-
chend dem Stand des Verfahrens die aufgrund der
Umweltprifung nach §2 Abs. 4 BauGB ermittelten
und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzu-
legen sind. Die inhaltlichen Anforderungen an den
Umweltbericht ergeben sich aus der Anlage im
BauGB zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.

2 EINLEITUNG

2.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplanes

Durch die Planung sollen die Voraussetzungen fir
den Bau von groBflachigem Einzelhandel geschaffen
werden.

Die Lage des Planungsgebietes ergibt sich auch aus
folgendem Luftbild.

Geplantes Maf der baulichen Nutzung und Bauweise

Sonderbauflache  Zweckbestim-
mung ,groB3flachiger Einzelhand'

Art der Nutzung:

Flachenangaben
Der Geltungsbereich hat eine GesamtgréB3e von ca.

0,52 ha, die sich wie folgt aufteilt:

Sonderbauflache 5.226 m?

2.2 Projektwirkungen

Die sich aus der Bauleitplanung ergebenden und in
dem Umweltbericht berticksichtigten Projektwirkungen
sind in folgender Tabelle zusammenfassend darge-
stellt.

)

. , [ E3 |t
] v i

o

Hinsichtlich der konkreten Entwicklungsabsichten wird
auch auf Kapitel 3 in Teil 1 der Begriindung verwie-
sen.

Die Lage und Abgrenzung des Planungsgebiets ergibt
sich aus Anlage 1.

2
Gosch-Schreyer-Partner — Ingenieurgesellschaft mbH — 23795 Bad Segeberg



Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neum(inster

Projektwirkungen

Bewertung / Kurzbeschreibung

Bodenver-
siegelung

Visuelle
Wirkungen

Stoffliche Austréage
(Abwasser)

Nutzungswandel

Biotop(typen)-
beseitigung

Stoffliche Austréage
(Stoffliche Emissi-
onen, Staub)

Schallemissionen

Stordichte

induzierter
Neuverkehr

Geruchsemissionen

Strahlung

Lichtemissionen

Ressourcen-
verbrauch

Aufschittungen /
Abgrabungen

Stoffliche Austréage
(Abfalle)

Erschitterungen

sonstige
Projektwirkungen

Durch das Vorhaben ist mit einem Rickbau der
vorhandenen versiegelten Flachen sowie einer
anschlieBenden Neuversiegelung zu rechnen.
Gegenliber der derzeitigen planungsrechtlichen
Situation bzw. dem Bestand ist insgesamt mit
einer Zunahme der versiegelten Flachen zu
rechnen.

Durch die geplante Nutzung ergibt sich eine vol-
lige, auch visuell erlebbare Neuordnung des
Geltungsbereiches.

Betriebsbedingt kommt es zu einem Anfall von
Abwasser (Niederschlagswasser, Grau- und
Schwarzwasser).

Gegentiber der derzeitigen Situation erfolgt eine
Umwandlung von einem &ffentlichen Parkplatz
bzw. einer Brachflache zu einer Nutzung eines
groBflachigen Einzelhandels (gegeniiber den
bisherigen FNP-Darstellungen erfolgt eine ent-
sprechende Umwandlung von einer 6ffentlichen
Grunflache Zweckbestimmung Sportplatz bzw.
einer Versorgungsflache Zweckbestimmung
Bauhof).

Gegentiber der derzeitigen Situation und dem
Bestand ist mit einer weitgehend vollstandigen
Beseitigung der vorhandenen Biotoptypen aus-
zugehen.

Durch den induzierten Neuverkehr ist betriebs-
bedingt mit erhéhten stofflichen Emissionen zu
rechnen.

Durch den Ruckbau der befestigten Flachen
sowie die Bautatigkeit ist im geringen Umfang
mit Staubemissionen zu rechnen.

Durch den induzierten Neuverkehr sowie insbe-
sondere durch den groBflachigen Einzelhandel
(u.a. Anlieferung) ergeben sich betriebsbedingt
Schallemissionen  (Verkehrslarm, Gewerbe-
larm). Daruber hinaus ergeben sich baubedingte
Schallemissionen (insbesondere Bau- und Ma-
schinenlarm).

Gegenliber der derzeitigen planungsrechtlichen
Situation ist mit einer erhéhten Anwesenheit von
Menschen und zusammen mit dem induzierten
mot. Verkehr von einer erhdhten Stérdicht aus-
zugehen.

Im Zusammenhang mit dem groB3flachigen Ein-
zelhandel ist mit einer verkehrsinduzierenden
Wirkung im Bereich des motorisierten Individu-
alverkehr sowie Lieferverkehrs zu rechnen.
AusbaumaBnahmen an bestehenden Verkehrs-
wegen sind hierdurch nicht notwendig.

- entsprechende Projektwirkungen sind nicht er-
kennbar bzw. erscheinen nicht
planungsrelevant -

S.0.
S.0.

S.0.

S.0.

S.0.

S.0.
keine

2.3 In Betracht kommende anderweitige Pla-
nungsmoglichkeiten

Planungsalternativen

Durch die Planung soll die Errichtung eines
Lebensmittelmarktes ermdéglicht werden. Es
handelt sich um die Verlagerung eines bereits
im Stadtteil vorhandenen Betriebes, dessen
heutiger Standort sich in einer Entfernung von
rd. 200 m nordoéstlich des Plangebietes befin-
det. Der Betrieb plant eine Erweiterung der
Verkaufsflachen sowie die Anlage eines be-
darfsgerechten Stellplatzangebotes.

in Bezug auf die vor-
gesehene Nutzung:

Die vorgesehene Nutzung stellt hinsichtlich
Lage, GroBe, Verkehrsanbindung und stadte-
baulicher Einfligung hohe Standortanforde-
rungen. Sie erfordert eine  Mindest-
GrundstlicksgréB3e von rd. 0,5 ha. Zudem soll
das Nahversorgungszentrum in raumlicher
Nahe des bestehenden Stadtteilzentrums an
der DorfstraBe sowie in Zuordnung zu den
Wohnsiedlungsbereichen im Stadtteil ange-
siedelt werden, um keine erheblichen Ver-
schiebungen der bestehenden Nahversor-
gungsbereiche - und damit ggf. die Entste-
hung von Nahversorgungslicken - zu bewir-
ken. Der vorhandene Betriebsstandort weist
die erforderlichen Entwicklungsmdglichkeiten
nicht auf. Alternativstandorte, die in gleichem
MaBe - auch hinsichtlich der verkehrlichen
ErschlieBung - geeignet und dariiber hinaus
absehbar zu aktivieren waren, sind im Nahbe-
reich des Einfelder Zentrums nicht vorhan-
den.

In Bezug auf die vorgesehene Nutzung kom-
men somit keine anderweitigen Planungsmdég-
lichkeiten in Frage.

Beibehaltung der derzeitigen Nutzungen bzw.
Entwicklung gem. Darstellung FNP und Land-
schaftsplan (vgl. Kapitel 2.4.2). Fur die in der
derzeit geltenden Planung dargestellten Nut-
zungen (Erweiterung Sportflachen, Versor-
gungsanlage - Bauhof -) besteht jedoch ab-
sehbar kein Bedarf mehr. Insofern kommt ei-
ne solche Nutzungsalternative nicht in Be-
tracht.

in Bezug auf die vor-
gesehene Flache:

2.4 Darstellung der festgelegten Ziele des
Umweltschutzes

2.4.1Fachgesetze

Eine Darstellung der gesetzlich festgelegten Ziele des
Umweltschutzes erfolgt in Kapitel 3 im Zusammen-
hang mit den jeweiligen Schutzgutern.

2.4.2Fachpléane

Hinsichtlich der in Fachplanungen dargestellten Ziele
des Umweltschutzes erscheint lediglich die Land-
schafts- und Flachennutzungsplanung als planungsre-
levant, auf deren Aussagen im folgenden néher ein-
gegangen wird.

Landschaftsrahmenplan

Planungsrelevante Zielsetzungen auf Ebene des
Landschaftsrahmenplans (LRP, Stand Juni 2000) sind
nicht erkennbar.

Landschaftsplan
Der Landschaftsplan stellt in seinen Zielaussagen

(Plan 8; vgl. Darstellung in Anlage 1) die dstliche Half-
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Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neum(inster

te des Geltungsbereiches als Grinflache mit der
Zweckbestimmung ,Sportplatzanlage’ dar. Die westli-
che Hélfte wird als Flache fur Ver- und Entsorgung
dargestellt.

Darliber hinaus werden die straBenbegleitenden
Knicks beidseitig am Eichhofweg als sog. ,Redder’
dargestellt.

Die Darstellungen der vorliegenden Flachennutzungs-
planénderung weicht somit von den Zielsetzungen des
Landschaftsplanes erheblich ab.

Konkrete Zielsetzungen flr den Geltungsbereich sind
nicht erkennbar.

Grunordnungsplanung

Fur den Geltungsbereich existiert kein Griinordnungs-
plan. Die entsprechende Aufstellung eines Grinord-
nungsplanes nach § 6 LNatSchG wird nicht fir erfor-
derlich gehalten.

Flachennutzungsplan

Bei dem FNP sind keine Uber die Zielsetzungen des
Landschaftsplans hinausgehenden Zielsetzungen er-
kennbar (vgl. Darstellung in Anlage 1).
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3 ERMITTELN, BESCHREIBEN UND BEWERTEN DER UMWELTAUSWIRKUNGEN

3.1 Auswirkungen auf Boden

Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

Beschreibung + Bewertung
Bestand

Grundlagen
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1

Hinweise auf
Schwierigkeiten und
Kenntnisliicken

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei
Nichtdurchflihrung

Prognose + Bewertung bei
Durchfiihrung

mdgliche planungsrelevante
Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafinahmen

Auf Grund von Bautatigkeiten sowie au-
genscheinlichen  Bodenumlagerungen
handelt es sich im Geltungsbereich
weitgehend um anthropogen entwickelte
Boéden mit einem insgesamt in der Ostli-
chen Halfte sehr hohen Versiegelungs-
grad. Die westliche Halfte ist dagegen
unversiegelt.

Der Geltungsbereich ist weitgehend e-
ben mit geringen Hohenunterschieden
(Ausnahmen: Knickwall gegenlber dem
Eichhofweg bzw. Bdschung gegeniiber
angrenzenden Flurstlck 183).

Hinweise auf schadliche Bodenverénde-
rungen im Sinne des Bodenschutz-
gesetzes liegen nicht vor.

Die Béden werden nach dem derzeiti-
gen Planungsstand geméaB  ISH/
MUNFSH (1998, S. 612) als Béden mit
allgemeiner Bedeutung fur den Natur-
schutz bewertet.

Priméarquellen:
-/-
Sekundarquellen:

+ GSP 2006 (Biotoptypen-
kartierung)

+ Landschaftsplan

Es liegen keine Untersu-
chungen zu den anstehen-
den Bdden vor. Fir die
Planungsebene der ver-
bindlichen  Bauleitplanung
wird eine Baugrundunter-
suchung durchgefiihrt, de-
ren Ergebnisse dort be-

ricksichtigt werden kén-
nen.
Die groBmaBstablichen

Plandarstellungen des
Landschaftsplans wurden
nicht bertcksichtigt (= Plan
2 im MaBstab 1:25.000).

,Mit Grund und Boden soll sparsam um-
gegangen werden, dabei sind[...] Boden-
versiegelungen auf das notwendige Mai3
zu beschrdnken' (§1a Abs. 2 BauGB,
auch § 1 LBodSchG; § 1 Abs. 2 Nr. 3
LNatSchG)

,Zur Verringerung der zusétzlichen Inan-
spruchnahme von Fldchen fiir bauliche
Nutzungen [sind] die Méglichkeiten der
Entwicklung der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Fl&-
chen Nachverdichtungen und andere
MaBnahmen zur Innenentwicklung zu
nutzen' (§1a Abs. 2 BauGB)

» [...] Der Verbrauch von Landschaft, ins-
besondere durch Versiegelung, [...] ist
auf das notwendige Maf3 zu beschrén-
ken. [...] Mehrfachnutzungen von Boden-
fldchen, insbesondere flir Zwecke von
Freizeit und Erholung, sind anzustreben.”
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 LNatSchG)

»Im Bebauungsplan sollen [...] Fldchen
[gekennzeichnet werden], deren Béden
erheblich mit umweltgefdhrdenden Stof-
fen belastet sind (§9 Abs. 5 Nr. 3
BauGB)

,Sanierung von schéadlichen Bodenver-
dnderungen und Altlasten’ (§ 1 Abs. 21

Nr. 1 LBodSchG; bei Bodenverunreini-

gungen: Pruf-, MaBnahme- und Vorsor-
gewerte gem. BBodSchV

,Mutterboden, der bei der Errichtung und
Anderung baulicher Anlagen sowie bei
wesentlichen anderen Verdnderungen
der Erdoberfldche ausgehoben wird, ist
in nutzbarem Zustand zu erhalten und
vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schuitzen' (§ 202 BauGB).

,Lanawirtschatftlich, als Wald oder fiir
Wohnzwecke genutzte Fldchen sollen
nur im notwendigen Umfang umgenutzt
werden'. (§1a Abs. 2 BauGB)

Keine Veranderungen
zu erwarten.

Durch die Darstellungen wird das
rechtlich zuldssige MafB der Boden-
versiegelungen gegeniber dem der-
zeitigen planungsrechtlichen Mdglich-
keiten voraussichtlich deutlich erhéht.
Hierdurch ergeben sich erhebliche

negative Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden.
Durch die Innenentwicklung sowie

den damit verbundenen Beitrag zur
einer grundsatzlich flachensparsamen
Siedlungsentwicklung ergeben sich
dagegen erhebliche positive Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden.

Entsprechende MaBnahmen er-
scheinen auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung nicht er-
forderlich.
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3.2 Auswirkungen auf Wasser

Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

Beschreibung + Bewertung
Bestand

Grundlagen
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1

Hinweise auf
Schwierigkeiten und
Kenntnisliicken

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei
Nichtdurchflihrung

Prognose + Bewertung bei
Durchfiihrung

mdgliche planungsrelevante
Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafinahmen

Oberflachenwasser

Innerhalb des Geltungsbereiches bzw.
innerhalb dessen Wirkbereiches befin-
den sich keine Oberflachengewasser.

Grundwasser
Angaben zu den Grundwasserverhalt-
nissen liegen nicht vor.

Priméarquellen:
-/-
Sekundarquellen:

+ GSP 2006 (Biotoptypen-
kartierung)

+ Landschaftsplan

Es liegen keine Untersuchun-
gen zum Grundwasser vor.
Fir die Planungsebene der
verbindlichen Bauleitplanung
wird eine Baugrunduntersu-
chung durchgefiihrt, deren
Ergebnisse dort beriicksich-
tigt werden kénnen.

Die groBmaBstablichen Plan-
darstellungen des Land-
schaftsplans wurden noch
nicht bertcksichtigt (= Plan 2
und 3 im MaBstab 1:25.000).

J...] Gewdsser sind vor Néhrstoffan-
reicherung und Schadstoffeintrag zu
schitzen[..].“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 10
LNatSchG)

,Jedermann ist verpflichtet, bei Mai3-
nahmen, mit denen Einwirkungen
auf ein Gewdsser verbunden sein
kénnen, die nach den Umstédnden
erforderliche Sorgfalt anzuwenden,
um eine Verunreinigung des Was-
sers oder ein sonstige nachteilige
Verdnderung seiner Eigenschaften
zu verhliten, um eine mit Riicksicht
auf den Wasserhaushalt gebotene
sparsame Verwendung des Was-
sers zu erzielen, um die Leistungs-
féhigkeit des Wasserhaushalts zu
erhalten und um eine VergréBerung
und Beschleunigung des Wasserab-
flusses zu vermeiden).“ (§ 1a Abs. 2
WHG)

Keine Veranderungen zu
erwarten.

Durch die Darstellungen wird das
MafB der Bodenversiegelungen und
damit der Anfall von Niederschlags-
wasser gegeniber der derzeitigen Si-
tuation erhéht. Hiermit ist eine Verrin-
gerung der Grundwasserneubildung
verbunden. Hierdurch ergeben sich
erhebliche negative Auswirkungen auf
das Schutzgut Wasser im Sinne der
Eingriffsregelung.

Das Niederschlagswasser aus den
Sonderbauflachen ist gegeniiber dem
bestehenden Parkplatzflachen i.d.R.
hinsichtlich des Gehaltes an Belas-
tungsstoffen als problematischer zu
bewerten. Erhebliche Auswirkungen
sind hierdurch jedoch nicht zu erwar-
ten.

Entsprechende MaBnahmen er-
scheinen auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung nicht er-
forderlich.

6

Gosch-Schreyer-Partner — Ingenieurgesellschaft mbH — 23795 Bad Segeberg




3.3 Auswirkungen auf das Klima

Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

Beschreibung + Bewertung
Bestand

Grundlagen
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1

Hinweise auf
Schwierigkeiten und
Kenntnisliicken

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei
Nichtdurchflihrung

Prognose + Bewertung bei
Durchfiihrung

mdgliche planungsrelevante
Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafinahmen

Hinsichtlich des Lokalklimas im Gel-
tungsbereich und seinem Umfeld ist
aufgrund der Stadtrandlage sowie auf-
grund der vorhandenen Grinstrukturen
nur mit geringen stadtklimatische Effek-
ten zu rechnen.

Erhebliche Auswirkungen auf das Bio-
klima und Schutzgut Mensch sind hier-
durch insgesamt nicht zu erwarten.

Flachen mit besonderer klimatischer
Ausgleichsfunktion gem. Darstellung
Landschaftsplan  (Kaltluftentstehungs-
gebiete, Frischluftquellgebiete oder Im-
missionsschutzbereiche) sind im Wirk-
bereich des vorh. Bebauungsplanes
nicht erkennbar betroffen.

Priméarquellen:
-/-
Sekundarquellen:

+ GSP 2006 (Biotoptypen-
kartierung)

+ Landschaftsplan

Die Einschatzung erfolgt auf
Grundlage einer Ortsbege-
hung und allgemeiner plane-
rischer Annahmen und beruht
nicht auf speziellen Erhebun-
gen.

»Beeintrdchtigungen des Klimas sind
zu vermeiden [...]. Gebiete mit glins-
tiger kleinklimatischer Wirkung sowie
Luftaustauschbahnen sind zu erhal-
ten, wiederherzustellen oder zu ent-
wickeln.“(§ 1 Abs. 2 Nr. 9
LNatSchG)

»Beeintrdchtigungen des Klimas sind
zu vermeiden, hierbei kommt dem
Aufbau einer nachhaltigen Energie-
versorgung insbesondere durch zu-
nehmende Nutzung erneuerbarer
Energien besondere Bedeutung zu.
Auf den Schutz und die Verbesse-
rung des Klimas, einschlieBlich des
ortlichen Klimas, ist auch durch
MaBnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege hinzuwirken.
Wald und sonstige Gebiete mit glins-
tiger klimatischer Wirkung sowie
Luftaustauschbahnen sind zu erhal-
ten, zu entwickeln oder wiederher-
zustellen.”(§ 2 Abs. 1 Nr. 6
BNatSchG)

Die Bauleitpléne sollen [...] dazu bei-
tragen, eine menschenwtirdige Um-
welt zu sichern und die nattirlichen
Lebensgrundlagen zu schiitzen und
zu entwickeln, auch in Verantwor-
tung fir den allgemeinen Klima-
schutz' (§ 1 Abs. 5 BauGB)

Aufgrund des globalen
Klimawandels ist insbe-
sondere mit einer Erder-
wéarmung und einer Zu-
nahme von Wetterextre-
men zu rechnen.

Im Zusammenhang mit der Bebauung
und dem erhéhten Versiegelungsgrad
ist mit einer Verstarkung stadtklimati-
scher Effekte zu rechnen. Erhebliche
Auswirkungen sind hierdurch jedoch
nicht erkennbar.

Entsprechende MaBnahmen er-
scheinen auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung nicht er-
forderlich.

7

Gosch-Schreyer-Partner — Ingenieurgesellschaft mbH — 23795 Bad Segeberg




3.4 Auswirkungen auf die Luft

Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

Beschreibung + Bewertung
Bestand

Grundlagen
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1

Hinweise auf
Schwierigkeiten und
Kenntnisliicken

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei
Nichtdurchflihrung

Prognose + Bewertung bei
Durchfiihrung

mdgliche planungsrelevante
Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafinahmen

Lufthygiene

Als mégliche Schadstoffemittenten sind
angrenzende Siedlungs- und Verkehrs-
flichen zu nennen. Méogliche Beein-
trachtigungen des Schutzgutes Luft
durch Schadstoffe beschranken sich
i.d.R. auf den unmittelbaren Nahbereich
der 0.g. Emissionsquellen. Aufgrund der
Stadtrandlage, der lockeren Bebauung
und dem geringen Verkehrsaufkommen
ist gegenuiber dem landlichen Raum von
nur einer gering erhéhten Grundbelas-
tung auszugehen.

Als Faustformel kann gelten, dass,
wenn die Grenzwerte der 16. BImSchV
(Verkehrslarm) unterschritten werden,
auch keine erheblichen Auswirkungen
auf die Lufthygiene zu erwarten sind
(vgl. FICKERT/FIESELER 2002, S.
279). Dies gilt voraussichtlich insbeson-
dere flr Stickstoffdioxid sowie Partikel
PMio (vgl. STAATLICHES UMWELT-
AMT ITZEHOE 2005, S. 10). Erhebliche
Vorbelastungen sind somit nicht er-
kennbar.

Den vorhandenen Gehdlzstrukturen
insbesondere an der sudlichen und
westlichen Plangebietsgrenze sowie im
Bereich der Stellplatzanlage kommt
hierbei erfahrungsgeman eine gewisse,
jedoch nicht quantifizierbare, lufthygie-
nische Ausgleichsfunktion zu (z.B. als
Staubfilter).

Larm

Als vorhandene Schallemissionsquellen
sind der Verkehr sowie die sudlich an-
grenzenden Sportanlagen zu nennen.
Hinsichtlich der Bewertung der Schall-
emissionen fiir Schutzgut Mensch wird
auf das Kapitel 3.8 verwiesen.

Hinweise auf spezielle Auswirkungen
auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere
sind hierdurch nicht zu erwarten.

Sonstiges

Erhebliche Vorbelastungen durch Geri-
che, Licht, Erschitterungen oder Strah-
lung sind nicht erkennbar.

Priméarquellen:
-/-
Sekundarquellen:

+ GSP 2006 (Biotopty-
penkartierung)

+ Landschaftsplan

Die Einschatzung der luft-
hygienischen Situation er-
folgt auf Grundlage einer
Ortsbegehung und allge-
meiner planerischer An-
nahmen und beruht nicht
auf speziellen Erhebungen.

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind
wdie Erhaltung der bestmédglichen Luftquali-
tét in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfillung von bindenden
Beschliissen der Européischen Gemein-
schaft festgelegten Immissionsgrenzwerte
nicht (berschritten werden*” zu beriicksich-
tigen. (§ 1 (6) Ziffer 7h BauGB)

»Schddliche Umwelteinwirkungen sind auch
durch MaBnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege gering zu halten;
empfindliche Bestandteile des Naturhaus-
halts dlirfen nicht nachhaltig geschédigt
werden.” (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG; vgl.
auch § 1 Abs. 2 Nr. 8 LNatSchG)

»Bei raumbedeutsamen Planungen und
MafBnahmen sind die fiir eine bestimmte
Nutzung vorgesehenen Fldchen einander
so zuzuordnen, das schéadliche Umwelt-
einwirkungen [...] auf die ausschlieBlich
oder tiberwiegend dem Wohnen dienende
Gebiete sowie auf sonstige
schutzbedlirftige Gebiete soweit wie
mdglich vermieden werden.” (§ 50

BimchG)

vgl. Kapitel 3.8

nicht erkennbar planungsrelevant:

Lufthygiene
Immissionsschutzwerte der 22., 23 und 33. BImSchV

Elektromagnetische Felder
Grenzwerte fir Hoch- und Niederfrequenzanlagen nach
der 26. BImSchV

Gewerbliche Geriiche
Geruchsimmissions-Richtlinie vom 12.1.1993 (Hrsg.: Lan-
derausschuss fiir Immissionsschutz)

Landwirtschaftliche Geriiche
Orientierungswerte VDI-Richtlinie 3471 und 3472

Erschitterungen

DIN 4150 ,Erschitterungen im Bauwesen — Einwirkungen
auf Menschen in Gebauden — Teil 2°

Licht
/-
Warme
/-

Keine Veranderungen
zu erwarten.

vgl. ansonsten auch
Darstellung in Kapitel
3.8 Schutzgut Mensch

Durch die Beseitigung von Gehdlz-
strukturen (besonders Einzelbdumen)
kommt es zu einem Verlust von
Landschaftsbestandteilen mit einer -
jedoch nicht quantifizierbaren - lufthy-
gienischer Ausgleichsfunktion. Unter
Beruicksichtigung der geringen Vorbe-
lastung sowie dem geringen Umfang
des induzierten mot. Verkehrsauf-
kommens sind durch die hetzungen
jedoch keine erheblichen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Luft (-hygiene)
und Mensch erkennbar.

Hinsichtlich der hieraus resultieren-
den Auswirkungen durch Larm auf
den Menschen wird auf Kapitel 3.8
verwiesen.

Entsprechende MaBnahmen er-
scheinen auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung nicht er-
forderlich.

e vgl. ansonsten Larmschutz-
maBnahmen bei Kapitel
Schutzgut Mensch sowie ge-
nerell MaBnahmen bei Schutz-
gut Klima in Kapitel 3.3)
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Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

3.5 Auswirkungen auf Pflanzen / Tiere / Biologische Vielfalt

Beschreibung + Bewertung
Bestand

Grundlagen
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1

Hinweise auf
Schwierigkeiten und
Kenntnisliicken

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei
Nichtdurchflihrung

Prognose + Bewertung bei
Durchfiihrung

mdgliche planungsrelevante
Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafinahmen

Als Flachen und Landschaftsbestandtei-
le mit besonderer Bedeutung fir den
Naturschutz gem. ISH/MUNFSH (1998)
befinden sich innerhalb bzw. im Kontakt
zum Geltungsbereich bzw.

= mehrere Einzelbdume im Zusam-
menhang mit dem bestehenden
Parkplatz

strukturreicher Brachekomplex Uber-
wiegend aus Ruderalfluren in der
westlichen Halfte des Geltungsberei-
ches.

der geschitzte Knick am Eichhofweg

das stdlich an den Geltungsbereich
angrenzende Siedlungsgeghdlz aus
Uberwiegend einheimischen Arten
(vgl. hierzu auch 3. Spalte der Tabel-
le).

Bei den sonstigen Flachen des Gel-
tungsbereiches handelt es sich gem.
nach ISH/MUNFSH (1998) um Flachen
mit allgemeiner Bedeutung flir den Na-
turschutz.

Hinweise auf das planungsrelevante
Vorkommen geschutzter bzw. gefahrde-
ter Arten liegen nicht vor. Fur die Pla-
nungsebene der verbindlichen Bauleit-
planung wird eine faunistische Potenti-
alabschatzung durchgefihrt.

Bedeutsame rdumlich-funktionale Be-
ziehungen sind nicht erkennbar. Der
Geltungsbereich liegt nicht innerhalb
bzw. im Kontaktbereich zu ,Biotopver-
bundflachen’.

Priméarquellen:
-/-
Sekundérquellen:

+ GSP 2006 (Biotop-
typenkartierung)

+ Landschaftsplan

Bei den linearen Siedlungsge-
hélzen im Randbereich der
Sportplatzanlagen (= HSE)
handelt es sich um potentiell
nach § 25 (3) LNatSchG ge-
schitzte Knicks (vgl. Definition
des ehemaligen sog. ,Knicker-
lasses’). Der Schutzstatus ist
z.Zt. nicht eindeutig.

Der Knick am Eichhofweg ist
nicht eingemessen.

Die groBmaBstablichen Plan-
darstellungen des Landschafts-
plans wurden noch nicht be-
ricksichtigt (= Plan 1 und 7
bzw. 7 im MaBstab 1:10.000
bzw. 1:25.000).

Die Einschatzung erfolgt ledig-
lich auf Grundlage einer Orts-
begehung mit Biotoptypenkar-
tierung und allgemeiner planeri-
scher Annahmen und beruht
nicht auf speziellen Erhebun-
gen. Fur die Planungsebene der
verbindlichen Bauleitplanung
wird eine faunistische Potential-
abschatzung durchgefihrt.

/Auch im besiedelten Bereich sind noch
vorhandene Naturbesténde [...] sowie sons-
tige 6kologisch bedeutsame Kleinstrukturen
zu erhalten und zu entwickeln.” (§ 2 Abs. 1
Nr. 10 BNatSchG)

,,Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und
ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil
des Naturhaushaltes in ihrer nattirlichen
und historisch gewachsenen Artenvielfalt
zu schlitzen. Ihre Biotope und ihre sonsti-
gen Lebensbedingungen sind zu schlitzen,
zu pflegen, zu entwickeln oder wiederher-
zustellen.” (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG)

\Wege- und StralRenrander sollen durch den
Tréager der Straf3en- und Wegebaulast so
erhalten und gestaltet werden, dass sie sich
naturnah entwickeln kénnen. Die Unterhaltung
dieser Rander soll auf die Bedeutung als Teil
der lokalen Biotopverbundsysteme
ausgerichtet sein.’ (§ 12 (1) LNatSchG)

Schutzbestimmungen nach Abschnitt IV
LNatSchG:
» geschtzter Knick nach § 25 (3) LNatSchG

Grundsatzlich die Artenschutzbestimmungen
gem. Abschnitt V LNatSchG und BNatSchG:
» hier nicht erkennbar betroffen

Keine Veranderungen
zu erwarten.

Durch die zu erwartende weitgehende
Beseitigung von Flachen und Land-
schaftsbestandteilen mit besonderer
Bedeutung fiir den Naturschutz (Aus-
nahme der Knick am Eichhofweg)
sind erhebliche negative Auswirkun-
gen zu erwarten.

Durch die unmittelbar an der sudli-
chen Geltungsbereichsgrenze liegen-
de Baugrenze sind bau- und anlage-
bedingt auch erhebliche negative
Auswirkungen auf das sudlich an-
grenzende Siedlungsgehdlz zu erwar-
ten (Beseitigung, tlw. Funktionsver-
lust).

Erhebliche negative (mittelbare) Aus-
wirkungen auf angrenzende Lebens-
rdume bzw. den zu erhaltenden Ge-
hélzstrukturen sind baubedingt auf-
grund des geringen Schutzabstandes
zwischen Knick und Baugrenze zu
erwarten.

Das Risiko von erheblichen Auswir-
kungen auf geschlitzte Arten wird als
gering eingeschatzt. Eine konkretere
Abschatzung der Auswirkungen er-
folgt auf Planungsebene der verbind-
lichen Bauleitplanung durch eine fau-
nistische Potentialabschéatzung.

Erhebliche Auswirkungen auf den
Biotopverbund sind nicht erkennbar.

Entsprechende MaBnahmen er-
scheinen auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung nicht er-
forderlich.

9

Gosch-Schreyer-Partner — Ingenieurgesellschaft mbH — 23795 Bad Segeberg




3.6 Auswirkungen auf die Landschaft

Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

Beschreibung + Bewertung

Grundlagen

Hinweise auf

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei

Prognose + Bewertung bei

mdgliche planungsrelevante

Bestand zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 Schwierigkeiten und Nichtdurchfiihrung Durchfiihrung Vermeidungs- und Minimie-
Kenntnisliicken rungsmafBnahmen
Der Geltungsbereich liegt im Naturraum | Priméarquellen: Die Einschéatzung erfolgt auf | ,Die Bauleitpldne sollen dazu beitra- | Keine Verédnderungen zu | Durch die Darstellungen kommt es zu | Entsprechende  weitergehende

,Einfelder Sander’. Durch die Lage in-
nerhalb des Stadtrandgebietes ist die
naturrdumliche Lage aber bereits
anthropogen stark Uberpragt.

Pragend flir den Geltungsbereich ist der
Parkplatz mit seinen gliedernden Ein-
zelbdumen sowie seitlichen Zierge-
blschpflanzungen (Uberwiegend Bo-
dendeckerpflanzungen).

Die dahinter liegende Brachflache liegt
weitgehend abgeschirmt und ist wenig
ortsbildpragend. Aufgrund der fehlenden
Nutzung (= Brache) und der damit ver-
bundenen Naturndhe der Flache hat
dieser Bereich jedoch eine hohe poten-
tielle Bedeutung flir das ,Naturerleben in
der Stadt’ und als unreglementierter
Spiel- und Erfahrungsbereich fiir Kinder
und Jugendliche.

-/-
Sekundarquellen:

+ GSP 2006 (Biotoptypen-
kartierung)

+ Landschaftsplan

Grundlage einer Ortsbege-
hung und allgemeiner plane-
rischer Annahmen und beruht
nicht auf speziellen Erhebun-
gen.

Die groBmaBstablichen Plan-
darstellungen des Land-
schaftsplans wurden noch
nicht beriicksichtigt (= Plan 5
im MaBstab 1:25.000).

gen, [...] die stddtebauliche Gestalt
und das Orts- und Landschaftsbild
baukulturell zu erhalten und zu ent-
wickeln.“ (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB);

»Die Natur ist in ihrer Vielfalt, Eigen-
art und Schénheit auch als Erlebnis-
raum fiir eine naturvertrdgliche Erho-
lung des Menschen zu sichern. [...]*
(§ 1 Abs. 2 Nr. 16 LNatSchG);

»Natdrliche und kiinstliche Abgren-
zungen zwischen Ortschaften und
der freien Landschaft sollen nicht mit
baulichen Anlagen (iberschritten
werden” (§ 1 Abs. 2 Nr. 6
LNatSchG)

,Ortsfeste bauliche Anlagen [...] sind
der Natur und Landschaft anzupas-
sen; die nattirlichen Landschafts-
strukturen sind zu beachten.” (§ 1
Abs. 2 Nr. 15 LNatSchG)

erwarten.

einer vélligen Neuordnung des Gel-
tungsbereiches, wobei der Charakter
eines straBenorientierten Parkplatzes
erhalten bleibt. Erhebliche Auswir-
kungen insbesondere durch die vor-
aussichtlich abweichende Bauweise
(Gebé&udelangen uber 50 m) sind un-
ter Berlcksichtigung moglicher Ver-
meidungs- und Minimierungsmaf-
nahmen nicht zu erwarten.

Durch die weitgehende Beseitigung
der vorhandenen Biotoptypen kommt
es zu einem Verlust erlebbarer natur-
naher Strukturen innerhalb des Sied-
lungsbereiches, mit dem daraus re-
sultierenden Verlust von ,Naturerleb-
nisrdumen’.

MaBnahmen erscheinen auf E-
bene der vorbereitenden Bauleit-
planung nicht erforderlich.
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3.7 Auswirkungen auf das Netz ,Natura 2000°

Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

Beschreibung + Bewertung
Bestand

Grundlagen
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1

Hinweise auf
Schwierigkeiten und
Kenntnisliicken

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei
Nichtdurchfiihrung

Prognose + Bewertung bei
Durchfuhrung

mdgliche planungsrelevante
Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafinahmen

Entsprechende Flachen des Netzes
JNatura 2000° sind innerhalb des
Wirkbereich nicht vorhanden.

Primérquellen:
-/-
Sekundérquellen:

+ Landschaftsrahmenplan

¢ www.natura2000-sh.de

-

- nicht planungsrelevant -

- nicht planungsrelevant

- nicht planungsrelevant -

- nicht planungsrelevant -

Gosch-Schreyer-Partner — Ingenieurgesellschaft mbH — 23795 Bad Segeberg
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3.8 Auswirkungen auf den Menschen

Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

Beschreibung + Bewertung Grundlagen

Hinweise auf

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei

Prognose + Bewertung bei

mdgliche planungsrelevante

Bestand zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 Schwierigkeiten und Nichtdurchfiihrung Durchfiihrung Vermeidungs- und Minimie-
Kenntnisliicken rungsmafBnahmen
Der Geltungsbereich liegt im Rand- | Primérquellen: - derzeit nicht erkennbar - | | Bej der Aufstellung der Bau- | Keine Verédnderungen zu erwar- | Gewerbelarm Entsprechende  weitergehende

bereich von Wohnbauflachen bzw. /- leitpldnen sind insbesondere | ten. Der beauftragte Gutachter (WVK 2006a) kommt zu | MaBnahmen erscheinen auf E-
einem Sportplatz und einer Schule . zu berticksichtigen: dem Ergebnis, dass bei Errichtung einer 2 m hohen | bene der vorbereitenden Bauleit-
incl. Haltestelle fur Schulbusse mit | Sekundérquellen: 1. die allgemeinen Anforde- Larmschutzwand an der Nordseite des Grundstii- | planung nicht erforderlich.
den daraus resultierenden Nutzun- | 4 WVK 2006a rungen an gesunde Wohn- ckes bis zur Geb&audekante als Abschirmung der
gen durch den Menschen. WVK 2006b und Arbeitsverhéltnisse und Stellplatzanlage ein ausreichender Immissions-
Aufgrund der Schulnutzung im Um- die S{cherhfelt der V|(ohn und schutz f_ur die Wohn_bebauung wahrer)d der Off
feld des Geltungsbereiches bzw. | ¢ Landschaftsplan Arbeitsbevélkerung* (gem. § nungszeiten des Frischemarktes erzielt werden
i 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauGB) kann, wodurch erhebliche Auswirkungen auf Men-
auch durch den Zugang zum |4 GSP 2006 (Biotopty- . . N .
S - 8 Yy schen vermieden werden kénnen. Die Offnungszei-
portplatz durch Schiler besteht penkartierung) M - h
b A h ten dirfen dann von 6.00 bis 22.00 Uhr reichen, so
eine besondere Empfindiichkeit Larm dass hier noch Dispositionszeitraume gegenuber
gegentiber Gefahrdungen insbe- Einhaltung der Orientierungs- den heutigen Offnungszeiten zur Verfiigung stehen.
sondere im Zusammenhang mit werte nach DIN 18005 ’ - ] - N
dem mot. Verkehr. ! ! Ohne_die Errichtung einer Larmschutzwand wére
) o (Schallschutz im Stadtebau) eine Offnungszeit nur zwischen 7.00 und 20.00 Uhr
Der Geltungsbereich selber wird in 6. BImSchVO (TA-Larm) méglich. Das entspricht nicht mehr heutigem La-
der &stlichen Halfte als Parkplatz denschlusszeitenstandard.
genutzt (zu der westlich gelegenen 16. BImSchVO (Verkehrs-
Brachflache vgl. Kapitel 3.6). larmschutzverordnung) Die Belieferung des Frischemarktes darf nicht in
Im Geltungsbereich existieren eine vgl. ansonsten dargestellte den Nachtzeiten ZW|sc_hen 22.00 und 6.00 Uhr er-
. B e Ziele bei Schutzgut Luft und folgen, da ansonsten die Nachtruhe auf den Wohn-
Reihe von Wege- und Funktions : - . - apo
beziehungen: Klima (Kapitel 3.3 und 3.4) baugrundstiicken nicht gewahrleistet werden kann.
>untergeordneter  Trampelpfad Sonstiges
entlang der nordlichen Gel- nicht erkennbar planungsrelevant: Durch die Nutzung als Sonderbaufléche besteht
tungsbereichsgrenze (auch 18. BImSchVO (Sportanlagenlarm- das Risiko einer Unterbrechung von bestehenden
durch  den Knick) durch schutzverordnung) Wege- und Funktionsbeziehungen fir Menschen.
Uberwiegend Schiiler Freizeitlarmrichtlinie
. ) Durch die Nutzungsintensivierung und den induzier-
>tw. befestigter breiterer Tram- ten mot. Verkehr besteht aufgrund der besonderen
pelpfad entlang der sudlichen Empfindlichkeit bzw. im Umfeld des Geltungsberei-
Geltungsbereichsgrenze ~ mit ches das grundsatzliche Risiko einer erhéhten Ge-
Fortsetzung in stdliche Richtung fahrdung von Menschen.
in die dortige Grinflache bzw.
auch mit schmalem Trampelpfad
durch den Knick mit Anschluss
an den Eichhofweg durch uber-
wiegend Erholungssuchende
»Zwischen Parkplatz bzw. auch
Schulgeldande und der Sport-
platzanlage durch Sportplatznut-
zer
Vorbelastungen des Schutzgutes
Menschen sind nicht erkennbar.
Mogliche Vorbelastungen durch
Sportanlagenlarm werden als nicht
planungsrelevant betrachtet.
12
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3.9 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgiiter

Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neumdiinster

Beschreibung + Bewertung
Bestand

Grundlagen
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1

Hinweise auf
Schwierigkeiten und
Kenntnisliicken

Ziele des Umweltschutzes

Prognose bei
Nichtdurchflihrung

Prognose + Bewertung bei
Durchfiihrung

mdgliche planungsrelevante
Vermeidungs- und Minimie-
rungsmafinahmen

Innerhalb des Wirkbereiches der Pla-
nung befinden sich keine einfachen (8§ 1
Abs. 2 DSchG) oder besonders ge-
schiitzte (88 5 und 6 DSchG) Kultur-
denkmaéler bzw. denkmalwerte Grin-
flache (8 5 Abs. 2 DSchG). Sonstige
planungsrelevante Kultur- und
Sachguter sind  nicht  erkennbar
vorhanden.

Priméarquellen:
-/-
Sekundarquellen:

¢ Landschaftsplan / Fla-
chennutzungsplan

-

Grundsétzlich Erhalt von Kulturgi-
tern unter Berlcksichtigung des
Umgebungsschutzes gem. § 9 (1)
DSchG. (Genehmigungspflicht)

Historische Kulturlandschaften
und —landschaftsteile von beson-
derer Eigenart, einschlieBlich sol-
cher von besonderer Bedeutung
fiir die Eigenart oder Schénheit
geschlitzter oder schiitzenswerter
Kultur-, Bau- und Bodendenkma-
ler, sind zu erhalten.” (§ 2 Abs. 2
Nr. 14 BNatSchG)

Keine Veranderungen zu
erwarten.

Erhebliche negative Auswirkungen auf Kultur-
und sonstige Sachgiter sind nicht erkennbar.

Entsprechende  weitergehende
MaBnahmen erscheinen auf E-
bene der vorbereitenden Bauleit-
planung nicht erforderlich.

Gosch-Schreyer-Partner — Ingenieurgesellschaft mbH — 23795 Bad Segeberg
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Umweltbericht als Teil Il der Begriindung zur 33. Flachennutzungsplananderung der Stadt Neum(inster

3.10 Wechselwirkungen

Die Wechselwirkungen mit den daraus resultierenden
erheblichen umweltrelevanten Auswirkungen wurden
in der ,normalen‘ schutzgutbezogenen Einschéatzung
der Kapitel 3.1. bis 3.9 implizit mitbertcksichtigt und
entsprechend dargestellt und bewertet. Auf die dort
gemachten Darstellungen wird daher verwiesen.

3.11 Vermeidung von Emissionen sowie sachge-
rechter Umgang mit Abféllen und Abwéssern

Stoffliche Austrage ergeben sich insbesondere durch:

» Abwassermengen (Grau- und Schwarzwasser,
Niederschlagswasser);

» Abfallaufkommen (baubedingt: insbesondere
Bauabfélle, u.a. AbriBarbeiten befestigte Flachen
sowie Bodenmassen; betriebsbedingt: insbeson-
dere Siedlungsabfalle);

» generell Energieversorgung (Hausbrand / Klein-
feuerungsanlagen) sowie

» mot. Verkehr

Zu den o0.g. Punkten 1 bis 3 werden im Folgenden né&-
here Ausfuhrungen gemacht.

Abwasser

Beeintréchtigungen und Konflikte

Im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Bau-
leitplanes fallt eine erhdhte Niederschlagswasser-
menge (vgl. Kapitel 3.1) sowie Grau- u.
Schwarzwasser an.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

= Das Niederschlagswasser sollte (ggf. nach Vorbe-
handlung) soweit wie moéglich dezentral (ansons-
ten semi- bzw. zentral) versickert werden. Alterna-
tiv bzw. ergénzend kann durch eine Regenwas-
sernutzung ein sparsamer Umgang mit erneuerba-
ren Ressourcen erreicht werden.

= Das anfallende Grau- und Schwarzwasser soll G-
ber das Kanalisationsnetz der Klaranlage zuge-
fihrt und kann dort ordnungsgeman geklart wer-
den. Kapazitatsengpésse sind nicht erkennbar.
Beeintrachtigungen koénnen so weitgehend mini-
miert werden.

Ein Risiko von erhebliche Beeintrachtigungen des
Grundwassers durch eine mogliche Versickerung von
Niederschlagswasser ist nach dem derzeitigen Pla-
nungsstand nicht erkennbar.

Abfallaufkommen

Beeintréchtigungen und Konflikte

Sowohl bau- als auch betriebsbedingt ist mit einem
nicht unerheblichen Abfallaufkommen zu rechnen (in
erster Linie Bauabfalle sowie Siedlungsabfalle).

14

Der Anfall von geféhrlichen und daher besonders -
berwachungsbedirftigen Abféllen gem. Verordnung
Uber das Europaische Abfallverzeichnis ist nicht zu
erwarten. Hinweise hierzu, z.B. zu einem mdglichen
Anfall von belastetem Bodenaushub, liegen nicht vor.

Eine ndhere Ausdifferenzierung des betriebbedingten
Abfallaufkommens erscheint auf dieser Planungsebe-
ne nicht mdglich und sinnvoll.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Eine aus stadtebaulicher Sicht resultierende Erforder-
lichkeit der Regelung des Aspekts ,Abfallaufkommen’
wird nicht gesehen.

Energie

Beeintrachtigungen und Konflikte

Insbesondere durch die Bereitstellung fir den War-
meenergiebedarf sowie den induzierten mot. Verkehr
kommt es durch stoffliche Emissionen grundséatzlich
zu Beeintrachtigungen der Luftqualitdt und des Kii-
mas.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen

Eine sich aus stadtebaulicher Sicht resultierende Er-
forderlichkeit der Regelung des Aspekts wird auch un-
ter Beriicksichtigung der Darstellungen in Kapitel 3.3
und 3.4 nicht gesehen.

3.12 Nutzung erneuerbarer Energien sowie spar-
same und effiziente Nutzung von Energie

Beeintrachtigungen und Konflikte

Der zu erwartende Energieverbrauch ergibt sich ne-
ben dem induzierten mot. Verkehr voraussichtlich im
wesentlichen aus dem Raumwarmebedarf bzw. Kih-
lungsbedarf.

Fir den Energieverbrauch werden i.d.R. nicht er-
neuerbare Energiequellen genutzt. Durch einen nicht
sparsamen Einsatz nicht regenerierbarer Energiequel-
len wird die nachhaltige Nutzungsféhigkeit geogener
Naturgiter (u.a. Erdél, Gas, Kohle) beeintrachtigt.

Umweltziele
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind die Naturgter,

~soweit sie sich nicht erneuern, sparsam und scho-
nend zu nutzen. Der Nutzung sich erneuernden Na-
turgiiter kommt besondere Bedeutung zu; sie dtrfen
nur so genutzt werden, dass sie nachhaltig zur Verft-
gung stehen.”

und nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 LNatSchG ist

~bei der Nutzung der Naturgliter, welche die Natur
beeintréchtigt, [..] die Mdglichkeit weniger beeintrdch-
tigender Verfahren oder des Einsatzes von Substitu-
ten zu berticksichtigen.”

Entsprechende Ziele aus Fachplanungen heraus sind
nicht erkennbar.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen
Eine sich aus stadtebaulicher Sicht resultierende Er-
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forderlichkeit hinsichtlich der Regelung des Aspekis
,erneuerbare Energien sowie sparsame und effiziente
Nutzung von Energie‘ insbesondere tber § 9 Abs.1
Nr. 23b BauGB wird nicht gesehen.

3.13 Eingriffsregelung

Durch die Anderung des Flachennutungsplanes wer-
den Veranderungen der Gestalt und / oder Nutzung
von Grundflachen festgesetzt, die grundséatzlich zu
erheblichen Beeintréachtigungen von Natur und Land-
schaft sowie Landschaftsbild fihren kénnen. Somit
werden Eingriffe in Natur und Landschaft planerisch
vorbereitet.

Als erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft sowie des Landschaftsbildes sind auf Pla-
nungsebene des Flachennutzungsplanes insbesonde-
re folgende Punkte erkennbar:

Das Maf der erheblichen Beeintrachtigungen ist im
hohen MafRe Abhangigkeit von dem Mafd der bauli-
chen Nutzung aber auch der Bauweise sowie der
Baugrenzen bzw. Baulinien sowie der Umsetzung
maoglicher Erhaltungsgebote. Auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist die Eingriffsregelung entspre-
chend vertiefend und abschlieRend abzuarbeiten.

4 ERGANZENDE ANGABEN
4.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der
verwendeten technischen Verfahren bei der
Umweltpriifung

Methodische Grundlage fir den Umweltbericht ist die
Auswertung der vorhandenen Unterlagen sowie die
planerische Einschatzung auf Basis dieser Unterlagen
sowie einer Ortsbegehung. Bei den jeweiligen Schutz-
gutern werden hierzu in der zweiten Spalte die ent-
sprechenden Angaben gemacht.

Es wurden zusammenfassend Uberwiegend folgende
Quellen genutzt:

1. Flachennutzungsplan der Stadt Neum(inster
2. Landschaftsplan der Stadt NeumUinster

3.  Vermessungsplan. erarbeitet durch: Vermessungsbiiro
Dipl. Ing. H. Mdller, 24143 Kiel, Schwedendamm 16.
Stand: 11/2005

4. GSP 2006: Biotoptypenkartierung. erarbeitet durch:
Gosch-Schreyer-Partner  Ingenieurgesellschaft  mbH,
23795 Bad Segeberg, JasminstraBe 2. Stand: 24. KW
2006

5. WVK 2006a: Schalltechnische Untersuchung zur Aufstel-
lung des B-Plans Nr. 218 der Stadt Neuminster. erarbei-
tet durch: Wasser- und Verkehrskontor GmbH, 24539
Neumdiinster, Havelstra3e 27. Stand: 24.05.2006

6. WVK 2006b: Zusammenfassung der Schalltechnische
Untersuchung zur Aufstellung des B-Plans Nr. 218 der
Stadt Neumiinster. erarbeitet durch: Wasser- und Ver-
kehrskontor GmbH, 24539 Neumdlnster, HavelstraBe 27.
Stand: 24.05.2006
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4.2 Hinweise auf Schwierigkeiten

Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der umweltrelevanten Angaben werden in Kapitel
3 im Zusammenhang mit den jeweiligen Schutzgitern
angegeben.

4.3 Beschreibung der geplanten MaBnahmen zur
Uberwachung

Was die Uberwachung der Flachennutzungsplanung
angeht, ist zu beachten, dass dieser Planungsebene
Uberwiegend strategische Aufgaben bei der Flachen-
nutzungssteuerung zukommt und dass die Durchfiih-
rung der Flachennutzungsplanung - wie im vorliegen-
den Fall - in der Regel Uber die verbindliche Bauleit-
planung organisiert wird.

Bei der Aufstellung der Bebauungsplane wird der Fla-
chennutzungsplan schon wegen des Entwicklungsge-
botes des § 8 Abs. 2 BauGB zumindest partiell dar-
aufhin Uberprift, ob er noch Bestand haben oder im
Parallelverfahren geandert werden soll. Bei der Uber-
prifung dirften haufig auch Umwelterwagungen an-
gestellt werden; insoweit ist die nachfolgende Bebau-
ungsplanung gewissermafen der wichtigste Baustein
fir ein Umweltmonitoring des Flachennutzungsplanes.

Die Stadt Neuminster geht im Zusammenhang mit
der vorliegenden Anderung des Flachennutzungspla-
nes vor diesem Hintergrund davon aus, dass eine
Uberwachung und Uberpriifung der erheblichen Aus-
wirkungen unter strukturellen Gesichtspunkten im Zu-
sammenhang mit der Uberpriifung der F-Plan-Inhalte
im Sinne des § 5 Abs. 1 erfolgen kann. Die konkret
vorgesehenen MaBnahmen zur Uberwachung erhebli-
cher Umweltauswirkungen werden im Rahmen der
Umweltprifungen der nachfolgenden Planungsebene
der verbindlichen Bauleitplanung ermittelt und darge-
legt.

Zusammenfassung

Der Geltungsbereich der FNP-Anderung ist bisher pla-
nungsrechtlich als Grinflache mit der Zweckbestim-
mung Sportplatz und im hinteren Bereich angrenzend
an den Eichhofweg als Versorgungsflache (Geplanter
Bauhof) dargestellt.

Fir den Geltungsbereich mit seinem Umfeld sind ins-
besondere folgende Vorbelastungen erkennbar:

¢ Erhebliche Bodenversiegelungen mit verminder-
ter Grundwasserneubildungsrate und relativ ge-
ringwertigen Biotoptypen in der dstlichen Plange-
bietshélfte

¢ Generell anthropogene Uberformung von Béden
im gesamten Plangebiet aufgrund von Bodenum-
lagerungen.
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Zu den z.Zt. fir die Umwelt wertbestimmenden Funk-
tionen im Geltungsbereich bzw. Wirkbereich gehdren
insbesondere:

= Generell die unversiegelten Bodenflachen.

= generell lokale Bedeutung des Geltungsberei-
ches als ,Naturerlebnisflache* und Bestandteil ei-
nes straBenunabhangigen Wegenetzes fir FuB3-
génger und Erholungssuchende.

= Eine Brachflache / Sukzessionsflache innerhalb
der westlichen Plangebietshélfte.

. Zahlreiche Einzelbdume innerhalb der Parkplatz-
flache.

= Naturnahes Siedlungsgehdlz aus heimischen Ar-
ten entlang der stdlichen Geltungsbereichsgren-
ze unmittelbar angrenzend (potentiell nach § 25
(3) LNatSchG geschutzt).

= Knick an der westlichen Geltungsbereichsgrenze
am Eichhofweg (nach § 25 (3) LNatSchG ge-
schutzt).

Durch die Flachennutzungsplananderung erfolgt nun-
mehr eine Darstellung als Sonderbauflache. Aus die-
ser Nutzungsénderung resultieren im wesentlichen
folgende umweltrelevante Auswirkungen:

o,

« Im Zusammenhang mit den Sonderbauflachen ist
gegenlber der derzeitigen Situation mit einer er-
héhten verkehrsinduzierenden Wirkung im Be-
reich des motorisierten Individualverkehr sowie
Lieferverkehrs zu rechnen. Hierdurch besteht das
Risiko von erheblichen Auswirkungen durch er-
héhte Larmemissionen sowie eine erhdhte Ge-
fahrdung von Menschen entstehen. Auf Pla-
nungsebene der verbindlichen Bauleitplanung
lassen sich die Auswirkungen i.d.R. auf ein uner-
hebliches Maf reduzieren.

.

« Im Zusammenhang mit den Sonderbauflachen ist
mit einem grundséatzlich héheren Gehalt an Be-
lastungsstoffen in den Niederschlagsabfliissen zu
rechnen sein. Hieraus ergeben sich erhéhte An-
forderungen bzw. Aufwendungen fir die Behand-
lung des Niederschlagsabflusses, z.B. im Zu-
sammenhang mit einer Versickerung.

o,

< Durch die Darstellungen kommt es zu einer volli-
gen Neuordnung des Geltungsbereiches, wobei
der Charakter eines straBenorientierten Parkplat-
zes erhalten bleibt. Erhebliche Auswirkungen ins-
besondere durch die voraussichtlich abweichende
Bauweise (Gebaudelangen tber 50 m) sind i.d.R.
unter Bericksichtigung mdglicher Vermeidungs-
und MinimierungsmaBnahmen auf Planungsebe-
ne der verbindlichen Bauleitplanung nicht zu er-
warten.

o,

< Durch die weitgehende Beseitigung der vorhan-
denen Biotoptypen kommt es zu einem Verlust
erlebbarer naturnaher Strukturen innerhalb des
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Siedlungsbereiches, mit dem daraus resultieren-
den Verlust von ,Naturerlebnisraumen’.

o,

< Durch die zu erwartende weitgehende Beseiti-
gung von Flachen und Landschaftsbestandteilen
mit besonderer Bedeutung fir den Naturschutz
(Brachflache / Sukzessionsflache, Einzelbdume)
sind erhebliche und i.d.R. nicht vermeidbare ne-
gative Auswirkungen zu erwarten.

o,

« Erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft bzw. Landschaftsbild im Sinne der
Eingriffsregelung sind bereits auf Planungsebene
des Flachennutzungsplanes erkennbar. In Ab-
hangigkeit von dem Mal der baulichen Nutzung
aber auch der Bauweise sowie der Baugrenzen
bzw. Baulinien wird es voraussichtlich zu ent-
sprechenden erheblichen Beeintrachtigungen auf
Planungsebene der verbindlichen Bauleitplanung
kommen. Hier ist die Eingriffsregelung unter be-
sonderer Berlicksichtigung maoglicher Vermei-
dungs- und Minimierungs sowie AusgleichsmalR-
nahmen entsprechend vertiefend und abschlie-
Rend abzuarbeiten.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind fol-
gende Auswirkungen und Problembereiche aus Um-
weltsicht besonders zu beachten:

» Larmproblematik (Verkehrslarm, Gewerbelarm)

» Berlcksichtigung des (Umgebungs-)schutzes der
angrenzenden bzw. im Randbereich sich befindli-
chen Gehdlzstrukturen

» moglichst weitgehende Versickerung des Nieder-
schlagswassers (zumindest gebietsinterne Rick-
haltung)

» Begrenzung der Versiegelung auf das unbedingt
notwendige Maf3

» Erhalt der Wegeverbindungen bzw. Entwicklung
von Alternativangeboten

» Bericksichtigung der besonderen Empfindlichkeit
bzw. im Umfeld des Geltungsbereiches das
grundsatzliche Risiko einer erhéhten Gefahrdung
von Menschen aufgrund des erhéhten mot. Ver-
kehrsaufkommens.
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Die Begriindung, bestehend aus Teil | (Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung) und Teil
Il (Umweltbericht), wird entsprechend dem Hinweis aus der Genehmigung vom 13. November
2007 als Gesamtwerk bestatigt.

Neumidnster, den 15. November 2007
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Grinordnerischer Fachbeitrag zur Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 218 "Roschdohler Weg / Eichhofweg” der Stadt Neumiinster

Plan 1: Bestand und Bewertung ohne MaBstab Planzeichenerkldrung

Bestand und Bewertung

Biotoptypen Bewertung

Gliederung und Systematik nach DRACHRNFELS. O. v. 2004: Kartierschliissel fiir Biotoptypen | Fldchen bzw. '-a“dsc"a;:frbg:r‘f““‘e”e mit
in Niedersachsen. (HrsayMssungsplan M. 1:500 durch das Vermessungsbiiro H. Maller in
Darstellungsgrundiage:

Kiel (Stand: 11/2005) sowie Ortsvergleich mit Biotoptypenkartierung in der 24, KW 2006
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Naturschutz-, Wasser-, Wald- und Denkmalschutrecht sind nicht
erkennbar betroffen.

Sonstige Darstellungen

Komplexlebensraum mit besonderer Bedeutung fiir den Naturschutz
<———7 bedeutsame Wegebeziehung fir die Erholungs-, Freizeit- und Schulnutzung

"""""" '""—> Wegebeziehung durch Trampelpfade

/ Tempo 50/Tempo 30
‘ © ‘ OPNV-Haltestelle

I @ Anzahl der Voligeschosse

-

1‘ ﬂ:ﬂ Abgrenzung des Geltungsbereiches des B-Plan Nr. 46
]

-

— o Flurstiicksgrenze
1

a

Flurstlicksnummer

S

/ / / ;
|

1 ! I

oY) i

/ /

~ 0 / Ahorn N7

i 10,7/6,0 !

=1 o L ! {

HE- B U AN L /

om ° 1. /Linde !
,'77}.\73/50 | & @?)07/40 o/

FuRgangerbedarfsampel

—{o00]




	Begründung_FNP33-03.pdf
	Umweltbericht_FNP33-03.pdf
	BESTAND-120407_A3.pdf



